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Herrn Bundesminister

für Umwelt, Naturschutz und

Reaktorsicherheit

Sigmar Gabriel

Alexanderstrasse 3

10178 Berlin

22. Mai 2009

Regierungsentwurf vom 11. März 2009 für ein Bundesnaturschutzgesetz

Sehr geehrter Herr Bundesminister,

haben Sie verbindlichen Dank für Ihr am 18. Mai 2009 bei uns eingegangenes Schreiben vom 13. Mai 2009.

Es ist richtig, dass wir uns mit den Formulierungen zur Abgrenzung und Behandlung von „nicht gebietsfremden“ und „gebietsfremden“  Gehölzen innerhalb der als solche heimischen Gehölzarten in Deutschland nicht einverstanden erklären können, wie sie im Regierungsentwurf vom 11. März 2009 enthalten sind.

Wenn Sie den Eindruck gewonnen haben sollten, dass sich der BdB im Nachgang zu dem mit Ihnen geführten Gespräch „nicht bewegt“ haben sollte, ist dies nach unserer Auffassung nicht zutreffend:

In unserer ersten Stellungnahme hatten wir unter Bezugnahme auf die geltende Regelung im § 41 Absatz 2 

(„Die Länder treffen unter Beachtung (…) des Artikels 8 Buchstabe h des Übereinkommens über die biologische Vielfalt (…) geeignete Maßnahmen, (…) Sie erlassen insbesondere Vorschriften über die Genehmigung des Ansiedelns (…) von Pflanzen gebietsfremder Arten„) 

den Wunsch geäußert, dann auch –bei vorgesehener Nichtnennung des Artikels 8 Buchstabe h - zumindest wieder dessen Wortlaut aufzunehmen, der allein „invasive nicht heimische“ Pflanzenarten anspricht, und nicht mehr, d.h. in keinerlei Hinsicht sogenannte „gebietseigene Gehölzarten“.

Nach dem mit Ihnen geführten Gespräch sind wir von diesem grundsätzlichen Standpunkt entgegenkommend weit abgerückt und haben den Vorschlag unterbreitet, grundsätzlich zu einer gebietlichen Abgrenzung unter den heimischen Gehölzarten bereit zu sein, allerdings einschränkend nur dann, wenn sich diese Unterscheidung sachlich rechtfertigen lässt, d.h. die Wissenschaft Erkenntnisse über abweichende Eigenschaften gewonnen und belegt hat, die auch ihren Niederschlag in der wissenschaftlichen Bezeichnung gefunden haben. Denn nur dann lassen sich nach unserer Auffassung die zu unterscheidenden Gehölze überhaupt nur identifizieren. Taxonomisch werden durchaus schon jetzt Arten mit wissenschaftlich umschriebener „gebietlicher“ Ausdehnung im Artenschutzrecht zutreffend bezeichnet.

Denn in der Tat haben wir die Sorge, dass „Herkunftsgebiete“ willkürlich und zur Abwehr von Wettbewerb gebildet werden. Die nach unserer Rechtsauffassung bisher rechtswidrige Ausschreibung von sogenannten „gebietseigenen“ Gehölzen hat nachdrücklich in der Praxis gezeigt, welche Folgen zu erwarten sind, wenn nicht eindeutige Identifizierungen und dementsprechende Kontrollen möglich sind ohne weitere Präzisierungen des Verfahrens, wie sie vergleichsweise im Forstbereich bestehen.

Nach unserem Kenntnisstand wird die von Ihnen angesprochene Veröffentlichung des Bundeslandwirtschaftsministerium aus dem Jahre 2003 „nicht mehr aktiv herausgegeben“; die „zuständigen Behörden“ dürften daran auch nicht gebunden sein nach den Formulierungen im Gesetzentwurf, was nach unserer Auffassung zu der nicht hinnehmbaren Anwendungsfolge führen dürfte, dass nicht aufeinander abgestimmte regionale Abgrenzungen für jede heimische Pflanzenart seitens der regional zuständigen Unteren Naturschutzbehörden vorgenommen werden.

Nicht nachvollziehen können wir Ihren Standpunkt, dass „eine Beschränkung der Genehmigungspflicht bei Gehölzen auf solche mit einer wissenschaftlichen Bezeichnung fachlich nicht vertretbar (ist) und ein Widerspruch zu den Zielvorgaben der Konvention über die biologische Vielfalt (wäre)“. Nach unserem Kenntnisstand wird sich gegenwärtig international darum bemüht, ein geeignetes Verfahren zur Taxonomie zu entwickeln, das weitergehende Differenzierungen zulässt. Überdies gibt es nach unserem Kenntnisstand keinen der mehr als 190 Unterzeichnerstaaten des Übereinkommens über die biologische Vielfalt, der gebietliche Differenzierungen unter den als solchen jeweils heimischen Gehölzarten vornimmt.

Und Sie, sehr geehrter Herr Bundesminister, setzen sich stattdessen mit Ihrem Gesetzentwurf dafür ein, „einen gebietlichen Ansatz“ durchzusetzen mit dem Ziel, alle in Deutschland heimischen Gehölzarten ohne Ausnahme einem Genehmigungsverfahren zu unterwerfen, und schlagen schon ab Inkrafttreten des Gesetzes vor, dass „gebietsheimische“ Gehölze bevorzugt angepflanzt werden sollen, so als ob jede heimische Gehölzart aus anderweitiger Region Deutschlands ebenso gefährlich für die Ökologie ist wie „invasive nicht heimische“ Gehölzarten. Demgegenüber hat das Ihrem Ressort nachgeordnete Bundesamt für Naturschutz gemeinsam mit dem Zentralverband und unserem Verband gerade lediglich 17 Gehölzarten als potentiell invasiv in einem gemeinsamen Papier bezeichnet.

Die Notwendigkeit, wissenschaftliche Kriterien bei der Abgrenzung von Ausdehnungsbereichen wissenschaftlich als abweichend angesehener heimischer Gehölzarten zugrunde zu legen, sieht inzwischen auch die Mehrheit der Bundesländer. Wir würden uns deshalb wünschen, wenn die Beschlüsse des Bundesrats vom 15. Mai 2009 zu den §§ 7 und 40 des Entwurfs auch vom Bundestag aufgegriffen würden, und setzen uns nun entsprechend unserer Zweiten  Stellungnahme nachdrücklich dafür ein. Wir zählen dabei  aus vorstehenden Gründen auch auf Ihre Unterstützung.

Selbstverständlich stehen wir Ihnen jederzeit für Gespräche zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

( Karl- Heinz Plum )

